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„Checks and balances“ in der
Hochschulorganisation
Wahl und Abwahl der Hochschulleitung

D
as Bundesverfassungsgericht
(Beschluss vom 24.06.2014;
BVerfGE 136, 338 ff.) und der

baden-württembergische Verfassungsge-
richtshof (Urteil vom 14.11.2016; 1 VB
16/15) haben neue Eckpfosten zu der
verfassungsrechtlich gebotenen Eingren-
zung stark hierarchischer und mono-
kratisch geprägter Leitungs- und Orga-
nisationsmodelle deutscher Hochschu-
len gesetzt. Zwar sei die gesetzliche Zu-
weisung von wissenschaftsrelevanten
Entscheidungskompetenzen an mono-
kratische Leitungsorgane mit der Wis-
senschaftsfreiheit vereinbar, doch müsse
gewährleistet sein, dass diese Kompe-
tenzen sachlich begrenzt seien. Von ih-
rer Wahrnehmung dürfe keine struktu-
relle Gefährdung der Wissenschaftsfrei-
heit ausgehen. Zentral müsse es immer
darum gehen, innerhalb der Hochschu-
len eine solche strukturelle Gefährdung
durch Schaffung eines dementsprechen-
den „organisatorischen Gesamtgefüges“

auszuschließen. Als ultimatives Korrek-
tiv für die Gefährdungspotentiale, die
entstünden, wenn wissenschaftsrelevan-
te Entscheidungen auf Hochschullei-
tungen übertragen würden, müsse ein
derartiges Leitungsorgan notfalls durch
die professoralen Grundrechtsträger
auch selbstbestimmt abgewählt werden
können. Hinter dieser Überlegung steht
das verfassungsrechtlich gebotene Ver-
hältnis von „Checks and balances“: „Je
mehr, je grundlegender und je substan-
tieller wissenschaftsrelevante personelle
und sachliche Entscheidungsbefugnisse
dem Vertretungsorgan der akademischen
Selbstverwaltung entzogen und einem
Leitungsorgan zugewiesen werden, desto
stärker muss die Mitwirkung des
Rechtsvertretungsorgans an der Bestel-
lung und Abberufung an den Entschei-
dungen des Leitungsorgans ausgestaltet
sein“, so das Bundesverfassungsgericht.
Aktuell sind durch die Landeshoch-
schulgesetze in unterschiedlichem Maße

wissenschaftsrelevante Entscheidungen
(Abschluss von Hochschulverträgen/
Zielvereinbarungen, Verteilung von Res-
sourcen für Forschung und Lehre etc.)
den Hochschulleitungen zugewiesen.
Das ultimative Korrektiv, sich notfalls
mit Professorenmehrheit („selbstbe-
stimmt“) von einer Hochschulleitung
trennen zu können, ist indes in keinem
Bundesland zu verzeichnen. Bei der
Wahl ist in einigen Bundesländern im
Wahlgremium zwar die Professoren-
mehrheit gewährleistet, eine Wahl ohne
die Mehrheit der Professorenstimmen
aber möglich, während es in den ande-
ren Bundesländern bereits an der mehr-
heitlichen Besetzung des Gremiums mit
gewählten Repräsentanten der Hoch-
schullehrergruppe fehlt. Infolge der
Komplexität der verfassungsrechtlichen
Vorgaben zu dem gebotenen „organisa-
torischen Gesamtgefüge“ kann die fol-
gende Länderübersicht nur einen ersten
Einstieg in dies Materie darstellen.

Gemeinsam präsentieren.
Gemeinsam überzeugen.

Mit ProBe.
www.coaching-ProBe.de
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